
Anlage 1 
Wesentlicher Bestandteil 

 

 

Begründung Auswahl des Vertragspartners: 

Ankäufe von Lieferungen (Waren) und 

Dienstleistungen (nicht Referententätigkeit) 

 

 Die Ware, die Dienstleistung wurde über eine Konvention des Landes 

angekauft. 

 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, 

kann aber über einen anderen Anbieter günstiger angekauft werden (als 

wesentlichen Bestandteil dieser Begründung, Preisangebot der Ware/der 

Dienstleistung und den aktuellen Preis der Ware/der Dienstleistung in der 

Konvention beilegen). 

 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, 

diese entspricht aber nicht den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen. 

(Begründung anführen):       

 Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes. 

 Der Referenz- oder Richtpreis des Landes ist höher als jener des ausgewählten 

Vertragspartners (eventuellen Richtpreis anführen). 

 Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes. 

  Es gibt keinen Anbieter auf dem elektronischen Markt Südtirols (EMS). 

  Die Ware, die Dienstleistung wurde über den elektronischen Markt Südtirols 

(EMS) angekauft. 

 Es gibt Anbieter auf dem elektronischen Markt Südtirols (EMS), die Ware, die 

Dienstleistung wurde aber nicht über den elektronischen Markt Südtirols (EMS) 

angekauft. 

(Begründung anführen):       

 Vertragspartner durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt. 

(Begründung anführen):       

 Es wurde aus folgendem Grund nur ein Kostenvoranschlag von einem 

Wirtschaftsteilnehmer eingeholt: 

1. Es gibt eine besondere Marktstruktur, d.h., es gibt keine Konkurrenz am 

Markt, es fehlen rationale Alternativen. 

(Begründung anführen):       

2. Es gibt am Markt zwar theoretisch Alternativen, die Verwaltung müsste aber 

nachweislich signifikante Qualitätsverluste bei der Leistungsverbringung 

hinnehmen. 

(Begründung anführen):       



 Anderes: Die Materialien wurden von den Lehrpersonen für das Fach 

Technische Erziehung bei der Fa. Opitec ausgesucht. Sie haben jahrelange 

Erfahrung mit diesen Produkten und sind von Qualität und Beschaffenheit 

überzeugt. Vergleichsangebote können für diese verschiedenen Materialien 

nicht eingeholt werden, da die Bastelmaterialien sich in Qualität, 

Beschaffenheit und Verpackungsgrößen bei jeder Firma unterscheiden. 

Somit ist ein Vergleich mit anderen Bastelmaterialien in den meisten Fällen 

nicht möglich. Außerdem erscheint der Arbeitsaufwand für die langwierige 

Suche von einigermaßen vergleichbaren Artikeln zu aufwendig. 

Laut durchgeführten Stichproben sind die Artikel im EMS nicht 

auffindbar. 

 

Hinsichtlich Anwendung des Grundsatzes der Rotation (GvD Nr. 36/2023, 

Artikel 49 und Beschluss der Landesregierung Nr. 547/2023, 

Anwendungsrichtlinie Nr. 4, „Direktvergaben“, Ziffer 3 „Markterhebung und 

Rotationsprinzip“: 

 

 Es handelt sich um einen Ankauf unter 5.000 Euro. 
 

Artikel 49, Absatz 6 des GvD Nr. 36/2023, in geltender Fassung, und der BLR 

Nr. 547/2023 sehen vor, dass bei Vergaben unter 5.000 Euro, der Grundsatz der 

Rotation keine Anwendung finden muss 

 

Die „Wiedereinladung“, bzw. die Einholung eines Angebotes ist zu begründen, 

falls der Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag erhält, welcher bereits den letzten 

gleichartigen Auftrag erhalten hat. 

 

 Es handelt sich um einen Ankauf ab 5.000 Euro bis unter 140.000 Euro. 

 Der Grundsatz der Rotation wurde angewendet: 

(Sachverhalt beschreiben)       

 Der Grundsatz der Rotation wurde nicht angewendet: 
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